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 Veröffentlicht am 07.12.1988

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

VStG §53 Abs1;

Rechtssatz

Wird einem rechtskräftig zu einer Arreststrafe Verurteilten von der Beh im Zuge einer Amtshandlung (anläßlich einer

Vorsprache) angekündigt, die Strafe sofort zu vollziehen, so ist diese Mitteilung eine Absichtserklärung, mit dem

Vollzug der Freiheitsstrafe nicht mehr weiter zuwarten zu wollen, nicht jedoch eine förmliche Au@orderung iSd § 53

Abs 1 VStG.
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